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ANHANG  

Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 erhält Abschnitt 4 („3-Monochlorpropandiol 
(3-MCPD) und Glycidylfettsäureester“) folgende Fassung: 
„Abschnitt 4: 3-Monochlorpropandiol (3-MCPD), 3-MCPD-Fettsäureester und 
Glycidylfettsäureester 

Erzeugnis (1) Höchstgehalt (μg/kg) 
4.1 3-Monochlorpropandiol (3-MCPD)   
4.1.1 Hydrolysiertes Pflanzenprotein (30) 20 
4.1.2 Sojasoße (30) 20 
4.2 Glycidylfettsäureester, ausgedrückt als Glycidol  
4.2.1 Pflanzliche Öle und Fette, Fischöle und Öle anderer mariner 

Organismen, die für den Endverbraucher oder zur Verwendung als 
Zutat in Lebensmitteln in Verkehr gebracht werden, mit Ausnahme der 
unter 4.2.2 genannten Lebensmittel und nativer Olivenöle (*) 

1000 (***) 

4.2.2 Pflanzliche Öle und Fette, Fischöle und Öle anderer mariner 
Organismen, die zur Herstellung von Beikost und Getreidebeikost für 
Säuglinge und Kleinkinder bestimmt sind (3)  

500 (***), (******)  

4.2.3 Säuglingsanfangsnahrung, Folgenahrung und Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke für Säuglinge und Kleinkinder (3) (29) 
sowie Kleinkindnahrung (29) (**) (in Pulverform) 

50 (***) 

4.2.4 Säuglingsanfangsnahrung, Folgenahrung und Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke für Säuglinge und Kleinkinder (3) (29) 
sowie Kleinkindnahrung (29) (**) (in flüssiger Form) 

6,0 (***) 

4.3 Summe aus 3-Monochlorpropandiol (3-MCPD) und 3-MCPD-
Fettsäureestern, ausgedrückt als 3-MCPD (****) 

 

4.3.1 Pflanzliche Öle und Fette, Fischöle und Öle anderer mariner 
Organismen, die für den Endverbraucher oder zur Verwendung als 
Zutat in Lebensmitteln folgender Kategorien in Verkehr gebracht 
werden, mit Ausnahme der unter 4.3.2 genannten Lebensmittel und 
nativer Olivenöle (*):  

- Öle und Fette aus Kokosnuss, Mais, Raps, Sonnenblumen, 
Sojabohnen, Ölpalmenkernen und Olivenölen (bestehend aus 
raffiniertem Olivenöl und nativem Olivenöl) (*) sowie Mischungen aus 
Ölen und Fetten mit ausschließlich dieser Kategorie angehörenden 
Ölen und Fetten; 
- andere pflanzliche Öle (einschließlich Oliventresterölen (*)), Fischöle 
und Öle anderer mariner Organismen sowie Mischungen aus Ölen und 
Fetten mit ausschließlich dieser Kategorie angehörenden Ölen und 
Fetten; 

- Mischungen aus Ölen und Fetten der beiden oben genannten 
Kategorien.  

 

 
 

 

 
 

1250 

 
 

2500 
--- (*****)  

4.3.2 Pflanzliche Öle und Fette, Fischöle und Öle anderer mariner 
Organismen, die zur Herstellung von Beikost und Getreidebeikost für 
Säuglinge und Kleinkinder bestimmt sind (3)  

750 (******)  

4.3.3 Säuglingsanfangsnahrung, Folgenahrung und Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke für Säuglinge und Kleinkinder (3) (29) 

125 (*******) 
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sowie Kleinkindnahrung (29) (**) (in Pulverform) 

4.3.4 Säuglingsanfangsnahrung, Folgenahrung und Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke für Säuglinge und Kleinkinder (3) (29) 
sowie Kleinkindnahrung (29) (**) (in flüssiger Form) 

15 (*******) 

 

(*) Gemäß der Definition in Anhang VII Teil VIII der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine 
gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) 
Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 671). 

(**) Bei „Kleinkindnahrung“ handelt es sich um Getränke auf Milchbasis und 
gleichartige Erzeugnisse auf Proteinbasis, die für Kleinkinder bestimmt sind. Diese 
Erzeugnisse fallen nicht in den Geltungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 
(Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über 
Kleinkindnahrungen (COM(2016) 169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=D
E). 

(***) Für Fischöl und Öle anderer mariner Organismen sowie Kleinkindnahrung gelten die 
Höchstgehalte ab dem 1. Januar 2021.  

(****) Die Höchstgehalte gelten ab dem 1. Januar 2021.  

(*****) Bei den für die Mischung als Zutat verwendeten Ölen und Fetten muss der für das Öl 
bzw. Fett festgelegte Höchstgehalt eingehalten werden. Daher darf die Summe aus 
3-Monochlorpropandiol (3-MCPD) und 3-MCPD-Fettsäureestern, ausgedrückt als 
3-MCPD, in der Mischung den gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 berechneten Gehalt nicht überschreiten. Wenn der 
zuständigen Behörde und dem Lebensmittelunternehmer, der die Mischung nicht 
herstellt, die quantitative Zusammensetzung nicht bekannt ist, darf die Summe aus 
3-MCPD und 3-MCPD-Fettsäureestern, ausgedrückt als 3-MCPD, in der Mischung 
keinesfalls einen Gehalt von 2500 μg/kg überschreiten.  

(******) Handelt es sich bei dem Erzeugnis um ein Gemisch aus verschiedenen Ölen oder 
Fetten desselben oder unterschiedlichen botanischen Ursprungs, so gilt der 
Höchstgehalt für die Mischung. Bei den für die Mischung als Zutat verwendeten 
Ölen und Fetten muss der in Nummer 4.3.1 für das Öl bzw. Fett festgelegte 
Höchstgehalt eingehalten werden.  

(*******) Der Höchstgehalt ist innerhalb von 2 Jahren ab Geltungsbeginn im Hinblick auf 
eine Senkung zu überprüfen.“ 
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